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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

12.10.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 02.11.2017 öffentlich 

 

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 10 für die Feuerwehr; hier: 
Vergabe der Ausschreibung an Firma 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Feuerwehr Heidgraben möchte ein neues Feuerwehrfahrzeug LF 10 beschaffen.  
Da das Amt Geest und Marsch Südholstein die Ausschreibung nicht durchführen 
kann, muss ein Ausschreibungsbüro hinzugezogen werden. In Frage kommen die 
Fa. Kubus aus Schwerin oder die Firma SoFah aus Gnutz/Schleswig-Holstein in Fra-
ge. 
Das Angebot der Firma Kubus beinhaltet die komplette Projektbearbeitung (Vorberei-
tung und Durchführung der Ausschreibung sowie Abwicklung des Beschaffungsvor-
ganges). Das Honorar beträgt insgesamt 12.197,50 €. 
Die Firma SoFah hat sich persönlich der Feuerwehr vorgestellt und erläutert, welche 
Aufgaben das Honorar umfasst. Einziger Unterschied ist hier, dass die Submission 
durch das Amt erfolgen muss. Das Honorar beträgt 3,5 % der brutto Gesamtsumme. 
Da in der Gemeinde Neuendeich gerade ein ähnliches Fahrzeug beschafft werden 
soll, kann von einer Summe in Höhe ca. 290.000 € ausgegangen werden. Dies ist 
auch der maximale Kostenhöchstbetrag für die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen 
beim Kreis Pinneberg. 
Für die Fa. SoFah ergibt sich somit ein Gesamthonorar in Höhe von 10.150,00 €. Mit 
inbegriffen sind in der Summe bereits alle Fahrtkosten der Firma. Das bedeutet, dass 
auch zusätzliche Fahrten zur Klärung von Dingen, nicht berechnet werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
Im Haushalt ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 
320.000,00 € enthalten.   
 
 



Fördermittel durch Dritte: 
Ein entsprechender Antrag für den Kreis Pinneberg wird vorbereitet. Der Kreis Pin-
neberg hat die Kostenhöchstbeträge für die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen 
erhöht, so dass für das LF 10 der Höchstbetrag von 290.000,00 € gefördert wird. Es 
sollte mit einer Förderungssumme in Höhe von 29.000,00 € (10 %) gerechnet wer-
den.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dass dem güns-
tigsten Ausschreibungsunternehmen der Zuschlag erteilt werden soll.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
Angebot Fa. Kubus 
Angebot Fa. SoFah  
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